


·· tliche Planunterlagen sind auch auf der Home
pag er Stadt Neuenrade abrufbar. 

gez. 
Antonius Wiesemann 
Bürgermeister 

Diese öffentliche Bekanntmachung 
Hornepage der Stadt Neuenra 
http://www.neuenrade.de abgerufen werden. 

Stadt 

Lüdenscheid 
Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 

Erteilung der Genehmigung der 16. Änderung 
des Flächennutzungsplanes im Bereich des Be
bauungsplanes Nr. "Gewerbegebiet südlich 
Heedfeld", 2. Änderung und Erweiterung 

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung 
am 27.02.2023 Folgendes beschlossen: 

Beschluss: 

I. Zu den während der frühzeitigen Öffentlichkeits
und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und 4 
BauGB und zu den während der öffentlichen Aus
legung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB zur 
16. Änderung des Flächennutzungsplanes abge
gebenen Stellungnahmen, Anregungen und Hin
weisen wird wie folgt Stellung genommen: 

Märkischer Kreis, Schreiben vom 15.12.2021 
SG 441 -Untere Naturschutzbehörde (UNB): 
Die untere Naturschutzbehörde trägt vor, dass 
der rechtsgültige Regionalplan wie auch der Ent
wurf des neuen Regionalplanes den betroffenen 
Bereich nur in einem kleinen (östlichen) Teilbe
reich als GIB (Bereiche für gewerbliche und in
dustrielle Nutzungen) ausweist. Maßstabsge
schuldete zeichnerische Ungenauigkeiten wur
den mit der Stadt Lüdenscheid und der Bezirks
regierung Amsberg geklärt. Darüber hinaus wer
den entsprechende Änderungen im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung vorgenommen. Der 
Beirat der unteren Naturschutzbehörde wurde im 
Rahmen der FNP-Änderung beteiligt. Von dort 
wird die vorstehende Einschätzung nunmehr mit
getragen. 

Auszoo aus dem Amtsblatt Nr. 22-= vom AZ.0?":z.Cfl3 
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FD 44- Untere Bodenschutzbehörde: 
Die Untere Bodenschutzbehörde hat aus baden
schutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Be
denken gegen die 16. Änderung des Flächennut
zungsplanes im Bereich des Bebauungsplans Nr. 
809 "Gewerbegebiet südlich Heedfeld", 2. Ände
rung und Erweiterung . Allerdings befindet sich 
der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im 
möglichen Einflussbereich der Altlastenver
dacntstläcne Nr. 00/0116 (Kellersnonl). Im Rah
men der Änderung und Erweiterung des Flächen
nutzungsplans kann jedoch auf eine Bodenunter
suchung verzichtet werden. 

Stellungnahme hierzu : 
Zu SG 441 - Untere Naturschutzbehörde: 
Die Untere Naturschutzbehörde stellt nunmehr 
das Einvernehmen mit der Planung fest. 

Zu FD 44 - Untere Bodenschutzbehörde: 
Die Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbe
hörde hat dazu geführt, dass ein entsprechender 
Passus in den städtebaulichen Vertrag (der im 
Rahmen des parallel geführten Bebauungsplan
verfahrens geschlossen wird) aufgenommen 
wurde, in dem dieser Aspekt des möglichen Ein
flussbereiches der Altlastenverdachtsfläche dar
gelegt wird . Demnach ist die untere Boden
scnutzbehörde umgehend zu kontaktieren, soll
ten bei Erdarbeiten Abfälle oder verunreinigter 
Boden gefunden werden . Bei Einbau von Boden
material sind die Erdarbeiten gutachterlieh zu do
kumentieren und bei Abschluss als Bericht der 
Unteren Bodenschutzbehörde vorzulegen. 

Märkischer Kreis, Untere Immissionsschutzbe
hörde Schreiben vom 14.01 .2022 
Stellungnahme zur 16. Änderung des Flächen
nutzungsplans, sowie der 2. Änderung und Er
weiterung des Bebauungsplans Nr. 809 "Gewer
begebiet südlich Heedfeld" der Stadt Lüden
scheid . 

Das geplante Vorhaben wird aufgrund der hohen 
Beschwerdesachlage kritisch gesehen. Haupt
sächlich gehen die eingehenden Geruchsbe
schwerden vor der Gemeinde Schalksmühle 
"Heedfeld" aus. Zudem rückt die geplante Erwei
terung unmittelbar an das Dorf- , Mischgebiet "Im 
Steckenhahn" in Lüdenscheid. Unmittelbare An
wohner der Stadt Lüdenscheid fühlen sich gele
gentliche von auftretenden Lösemittelgerüchen, 
aber auch von Lärmemissionen , ausgehend von 
der Firma EOT, beeinträchtigt. 

Spezifische Regelungen seitens der Unteren lm
missionsschutzbehörde müssen erst im nachge
lagerten BlmSchG-Verfahren differenziert be
trachtet werden . Durch eine Optimierung der Pro
duktionsabläute kann somit die Beschwerdelage 
minimiert werden . Eine Betrachtung der Gerüche 
erfolgt in dem Zuge nach Anhang 2 i.V.m. Anhang 
7 der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - Techni
sche Anleitung zur Reinhaltung der Luft-TA Luft, 
Stand 18.08.2021 (GM BI. S. 1 050). 

dorothea.malberg
Hervorheben










